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Partner,

, vertr. . du:rch den vo

Beklagtse -

Prozessbevo).Imächtigte : Rechtsanwalt F-

Vcrkclrsvcrbludung; Insoistrdt:BIz:?21 500 0o



2

hat clas Landgencht Ingolstadt - 3' Zivilkammer - durch die Richtuin

Osiander - als Einzelricirtenn -# sltolmi"tttn^vertut""tt' in dem Sct

iJ.#ä"doiäää"iJni;;'a*konnteruf ürRechterkannt:

Die Beklagte wird verurteilt' an die Kläger 62'809'65 € nebst

26.11.1998
il;ä"6; 10.02.1e99 ethattaer 627 '30 €'

ääil; ; ii.rz'rsss erhaltener 17e'30 €'

"-äT:.isps 
erhaltenet 1'006'46 €'

7Ä10i.;;.lgg erhaltener 2'146'12 € und

ä lo.-O.zooo erhalrener l'343'22€
zu bezatrlen.

ln Übrigen wirtl the Klage abgewiesen'

seit dem

von 1 des j oweils
tv.

o

Die Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen'

Das Urteil ist fir die Kläger gegen Sicherheitsleishrng in

ät"ri.ttt**Aen Betrages voldäufi g vollsüeckbar'



TATBESTAND:

,R-
e.G.
jetztgert

filI
es sioh

damit

einer

eäkfi$"n,derw

Der Rosohe-Fonds )rxvilI seatle one 
HE$|j'*täi#'i

um einen von "i19-d"t":l:il-;ä'räi, i" Oä .irrt hochwertise'
eeschlossenen US-knmobllle

immobilien befand"n' . -.-,,,,,, r^^^+..,r rlie Mösliclrkeit der'l
tr;::ttrJ;iä:?tnds xxvrn bestantr die Mösliilrk{ der Etnt

iffi"n:x-ffi'#imttrurrrmrry**;lverbundenen Möclt"5t1t :1äääi";;;Js-in den Masterfonds
Einbringung de'sT"':.c:iT:ää;ög. öie nücknahme der A,
einfachenMehrh"it qT 1ru"E, .-,*

3"TJffitffiäYff il"ä#;'"no ä Foncrs beantragt' Die
diJ Kläger vollständig verloren'

DieKlägertrag"l::1,^-,1".:*::J*"H*:it"f "l$ffiti,r#
schaffenwollen.Deshalb.war --^^r.^m"hcn Ders6efigegensl

äbrlich 10

ffi;: ü;;G Pro Jahr besctrränkt'
Fonds in

Tatsächlich erfolgte im Jahr 1999 eine Verschmelzung der

WIJ als
tler Kläger

dazu gehörige

Arrlage

o
iff !äliill;$unterzeichneten-*5,:tnuiiiiitfl #'J3:,ä Finanz GmbH

i-,'äll;läXliä:"11#ä:üf ü"f,::T*o*%ä!ül3n*0""'dasäH1?ä:H$#diöiliiot* uon us $ ?6 l?l;??:
Der Fonds Rosche one tnrl":t' 4t::df:"^t:?:trhä Htüä ist fiir

scnalIen wu'L'' vve]'*-" 
neen angekommen' Der streltgeg

wiederkehrenden Ausscnummgv" 1l?1.]i ;-i^r"len worden.
ä'ääi'J*aieArtersvorsor-Be.F":lg:.lT*H;3"*;fl''

sei ihnen als

Anlagen
sicher und für clie Altersvorsur s" 

i?"r"T* eiästufen. Zurn maßf
Anlageverhalten"?:l-,'i:.:: äräiä;i* 5% ihres vennö gens
sie lediglich einen Antell von

tsä'ä"a!*"ffTder Ansicht, dass von der-v-il--e'c' -äri"sjii l,.p,m,"F,.:i lT#äs:imffi*#:,r*ru
Masterfonds sei night 1*T;"1';ä ö;;*Ln und l,rietern bereits
und wetche Einzelfonds mrt '

werden sollte



,,,,c"qu"lty:d":IT:1^:Th,Tl*,tlf ätri^ffiS#liläfff,
hätten keine Kenntnls cavon gsr*",1'- ];""r,'li ^ii i",,r oualitätsknterier
ä;äiäi **en bz:'r' werdin soliten' die nicht uT-,Y:t:

streltgegenständlitf'* r*c"äi'p'aäUen' eine'qufldarung hierüber h

Vielmehr sei di" vtu'teflono'ä'öä- it"1'.te glgtiellt worden' di

Funeibilität durch diese rons^üuili3o 'a att tetondes pcsitiv im Ver

n".Jhlor.*er, rona' a*gt't"ä;;'aen' Es seikein^Hinweis darauf e

äieenständige P,rit'oe *"ht liuitä"ru^J"1ryt't' l"f:llT 
sei keine

.rfotgt, d*. die Rücknahmegää'it t"t"ftta"tt und abhängig von de

nicht

zt'l

Bereits im Jahr 1998 sei im Masterfonds ein Jahresfehlbetrag von $ 3

ffi"üi l*: Xl"ffiHä' *-t53*.:ffi ffi:i*ä:Iif i#xlryq"*';l"nälffi üt'#
*t*?**** nffi e'vrr srv' l- . "-Repiutationdes"mei"hl":"iö;111?*t$t#"'l"l#*tff-l

zeitlichen Eingangs war'

,f"itg.g*.,atOlichen Fonds investiert'

Die Kläger beantragen daher:

Reoutatlon des elnprorue.e' 
.täitä"n* ltt peutschland anhängig

Prozesse gegen die Rosche G

unterrichtet werden müssen',io' uttttni"ato"rr-Y..::Tn:t:tiTi:,1untemcnrer wtr\r'u'ruoov'' 'i 
*ttut""; auch hierüber hätte eine

Rosche Gesellschaft in Vemrl

müssen.EineAuf kläruneüterä;Mo's1t"hk"]:f::::""*ff1)
3ä':lt'ä;:ffi ':tl4:;:-*-:n^":*:-::11';,ä:;l;3ät
Fondsanlage verbundenen K

Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger € 62'809'65 nebst

Basiszinssatz des EZB 'uit il- zoil'r':: :l*t"":i":ä:ij;
Iäät"äiiö ä'iirä"' r'doo,lo €' am30'6'2000 erhaltener

Die Beklagte beantragt:

Die Klage wird abgewiesen'

Die Beklagte ist der Meinung, die Kläger hätten dieAbsicht gel

;;ä;;ä;euen'Nur:ilo-devT:91,',11'n::T,X'.7v Erruutseu zs "*-*'*' '- ' '-: ' ̂  Kläeer hättin die Anlage nicht
Anlage investiert wordetr' ulr

vielmehr zur Risikostreuungund Äm einstieg itd:l Yi-^11
ää;*1" ;;bl eine Plausibilitätsprütung des an-ceblleTn

ä;ätäF""d-seischlüssigundd*Pt::ry-Y^tt:::b:*:
;ä,äää;"ä Z*artr oaä wamrmgen vor diesem Fonds

ä;ä;;ffi;ä.rt i'" vri't"rp"ot*r*-111119-lijj*g1
;äräääÄ üu"i ii. ru'it* und chancen bei-Invcstnent

;ää5ää";;;; nl wr sei.en di:s: Y:11:1,1:el
".räitä" 

*"*"t"".is sei den Klägem auch mitgeteilt worden'

ffi:lli"il ä; di; M"J*{b"d"1ösung bekannt waren' Es s

iäat-ä*l u"i der Einbringung hingewiesen worden'



*;#ä'i#hi,xffi:t#{::-fi fii$^#'iäiii*ffiitr
habe es keine negarrYqr r r eJJs"*-.-- 

äe Fonds betroffen.
vielmehr hätter, d':': Mf:1tlää 

räJi"tronar sei noch niohtbekannt
equl'ed,1-Y,b*.T?irTi'*uoo. . r ^-^:^,^,
$*El'm:n*äät"ihH';"':*"T#3':ff1#"*Da die Beratung ordnunglcsäuderärfrJ g.it*tt en Schadens'
Anspruch der Kläger aur Ersa

AußerdemboruftsichdieBeklagteaufVediibrunggemziß$37aW

Demgegenüber:*i:1n:i#ffij:}!f,S"f 
eineveuairune

auf den vodiegenden r4ll tserr

HinsichtrichderEY'P:1:1"ff#ffi:::'#3ffi ä$:f$$;tf#

ä#ä*Häx#;*':i#i#t*'t'l"H'il$ä'i"T

gehabt.
en Font

zv
DFI und
habe die

ußerdem
gegeben;

dies

da h lz awPttc

emehm des

6 bzw. vofn 06'0?'2006
(8r.227 t\zzs a. e"1'

auf

Mit Bescl uss vom 07 '01 '2005 (Bl' 92 d' A') wurtle cler Rechtsstreit

den Einzelrichter übTou?T;_*,1*r.,*g 
der parteien vom 27.

Am 12,07 .2006 wurde nach u 
, ^^L-:ari^he vertahren ange

ffiJi;lt*l'äJöä;; * d; schriftüche verrahren



sich aus $ 71 Abs. 1 i.V.m. $ 23 GVG; seine örtliche Zuständigkeit 12,13,LPO.

ENTS CIMIDUNGS GRIINDE :

Die Klage ist zulässig und in zum größten Teil begrändet'

Die Klage ist zulässig; insbesondere ist das Landgdcht,Ineolstadt,

Rechtssieits sachlici wie örtlich zuständige Gericht' Seine sac'h'

Die Klage ist in zum größten Teil begründet. Nur hinsichtlich des

Zinsansfruchs war diä Klage nicht vgllumfänglich erfolgreioh' At

eingefoiclerten Betrag noch die erhaltene Provisionszahlung abgezol

Dei Klägern steht ein Anspruch in der geltend gemachten Höhe aus

Vertetzuig eines Auskunftiv er,o:ages za. Der den Klägern aufgrund
entstandenen Schaden ist ihnen deshrilb von der Beklagten zu erset:

Zwischen den Klägem und der damaligen VIe'G' I
Vertreten durchRfwl" dern Sohn derKläger, kam i

Auskunftsvertrag zustaode. Die Beklagte ist passiv legi

lffiä

des
ergibt

von dem

diese
1998 ein

ie Fusion der
im Jahr

20UlvflVG
e.G., die
G. flrmiert,

und der
begann.

Antrieb

1 .

o
auf das übernehmende Kreditinstitqt, die
nunmehr unter der Bezeichnung
übergegangen sind.

Vernehmring als Zeugen ergü - keine Beratung hinsichflich
Anlagemöglichkeiten vorgenommen. Das ändert jedoch nichts

Der Sobn der Kläger, RI WI war damals boi der V1

l-angestellt untl am Schalter tätig; Ayfe p1
mäaung - wie die Beweisaufirahme ergab - auch !1ja:-v
werden. Der Auskunftsverhag wurde durch RfWf a
vle'G.-f gemäß $ 164 Abs' l.fcB s(
Es kam hier ein Auskunftsvertrag zwischen den B eteiligfen z
zustande, da die Kläger im Hinblick auf die
Kenntnisse und Verbindungen des Vennittlers in Anspruch nr
Vermittler RIwiI in feontnis dieses Umstandes mit
Hieran ändert auch der Umstand nichts, dass der Sohn der
auf diese zukam und den. Fonds als Geldanlage anbot.
Anlagevermittlung Interesse zeigten und der Vertreter der

lEmit der Beratung begann, kam--5lieser Verhag
@fi 4rtt*4". z** i nä-" 

""it ü wfl

aus e1l
ass die
l".r
nindes
sich ar

gerade die besonderen Kennhisse des Vermittlers bezogen
Vermögensanlage in Anspruch nehmen wollten.

an der



Aus diesem Verhas ersab sich flir die VIDe.G' I
Aurch nlrü-di. v."pfli.htong zurichtiger und vo
über diejenige4 tatsächlichen Umstände, die für den Ad

Interessenten von besonderer Bedeutung sind (vgl' BGH

bestfüd somit die Verpflichtung zu einer objellgerechten

Der Auskunftsvertrag wurde schuldhaft verletzt.

Es war die Verpflichtung der VIe.G' -
Rosche Fonds )Ofl/III wenigstens auf seine Plausibilität"
wirtschaftliche Tragf?ihigkeit hin zu überprüfen, um sa<

zu können und bei fehlender Sachkunde diese fehlende
Vertragsparbrer, den Klägem, offen zu legen.

Die Beweisauftrahme ergab zweifellos, dass von der V

durchgeführt wurde. Dies wurde von dern Zeugen J

Abteilungsleiter der Vermögensberatung tätig war,
auf das Gericht einen glaubwärdigen Eindruck. Daran
Umstand nichts, dass der Zeuge mittlerweile nicht
beschäftigt ist und derzeit quasi als Konkurrenz der

Es istjedoch als äußerst problematisch. anzusehen,
den Großteil seiner Informationen aus dem V
Erkenntnissen einer von der Rosche Gruppe initiierten
Unterlasen und Informationeri vom lnitiator der
Informationsquelie nicht ausreichend, da diese

1121) ;  es

erteilen
dem

aIs
machte

unabhängig und unparteiisch sind' Informationen' die
Anlage stammen.werden sich grundsätzlich eher dem
Anlage widmen. Wenn jedoch ein Krediiinstitut eine
Angebotspool auftrehmen möchte, ibt es die Verpf)
Untemehmens, die Aalage objektiv zu überprüfen

bzw. falsch eineeschätzt haben.
üoworu oer zeug" ^-*f .u! .tur,u usr zrelrtse

Plausibilität hin. Eine Plausibilitätsprüfung wie bei
erscheint hier nicht als ausreichend.
Vielmehr müssen hier alle allgemein zugänglichen
werden.

Das Gericht ist aufgrund der durchgefirhden
überzeugt, dass die bei dem Kreditinstitut tätigen V
darnaligen Zeitpunkt davon ausgingen, dass es sich bei

. )O(VIII um eine gute Vermögensanlage handelte urrd Risiko,
Einbringung diesds Fonds in den Masterfonds bestand,

wird.

BII
e aus den

n]m
Fonds

ia der
haben

erkläirten übereinstimmend, den Masterfonds als Exit den
Ausstieg aus dem geschlossenen Fonds und damit als Seite des
Fonds, der diesen Fonds von anderen geschlossenen F
haben. Die negativen Folgen rmd Risiken, die in der Fonds in

ichkeit
rositive
abhob,
1gun8 |
rt. wesdem Masterfonds lagen, sahen sämtliche hier Beteiligte auch



nicht hierüber eingehend aufgeklärt wurde.
Gericht glaubwürdi& der Zeuge Rf
überlegt, in diesen Fonds zu investieren'

Der Zeuge Wlhat es unterlassen, gegenüber den
hinzuweisen, dass die Möglictrkeit besteht, dass das
Fonds in den Masterfonds eingebracht werden könnte
Chance auf eine Erhöhung det Fungibilität der Anlage
dass sich aus dieser Einbringungsmöglichkeit auch

Masterfonds eingebracht werdan wrirden.
ln dem Verkaufsprospekt waren nul die Objekte des
dargestellt. Nicht dargestellt waren die Objelte tler Fot
dem Masterfonds befanden und die Objekte der Fonds'

abschätzbare Risiken ergeben können.

*ffi *s:*;:x::gft :"+5i':::l;:
Beratungsgespräche die Risiken der Anlage, die sich
ergeben, wie ian ge Laufu,ett, $-Schwankungen und R

bei Konjunkhrsohwankungen besprochen hat. Der
dass über die Risiken des Masterfonds nicht gesprt

Risiken nicht sah. Für das Gericht ergeben sich keir

Glaubwi.irdigJ<eit des Zeugen \['f zu zweifeln,
den Sohn der Kläger handelt. Dadurch, dass dem Zeugt
der Streit verkündet wurde, hätte er viel mehr Interesse
eine flir ihn positive Aussage zu tätigen. In seiner A
jedoch, dass er ein maßgebliches Risiko tuolz seiner

Fär die vJ e.G. -rlnar es nlT Z1
der Anlage-ffil-die Kläger nicht erkennbar, welche F

für das
selbst

sondem
damals nicht

des Gerichts
der

Ausschüttung

er diese
an der -

bei ihm um

müssen,
der Zeuge

erkannte.

Zeichnung
dem

XXVIII
bereits in

können.
Wtr'

Kenntnisse
die

Möglichkeit bestand, dass sie in den Masterfonds
Die Anlagevermittler hätten, auch v''enn dies im I
erkeruren können und müssen, dass sich aus der
den Masterfonds ein zum damaligen Zeitpunkt
weitere Entwicklung der Anlage ergibt.
Selbst wenn man davon ausgeht, dass es der V
nicht möglich war, zum damaligen Zeitpunkt die
abzusehen, so bestand zumindest die Pflicht, diese
den Klägern often zu legen (vgl. BGH NIW-RR 2000'
Einbringung in den Masterfonds ging mit der Adage e

einen geschlossenen Immobilienfonds typisches Risiko'
auch rechnen konnten und rechnen mussten' uber diesel
atypische Risiko hätte der Zeuge WllGufklären

- -
angehalten gewesen, sich ürformationen über den
Dies wäre auch ohne weiteres durch Einblick in den
Masterfonds möglich gewesen. Dass dies nicht geschah,
müssen, auf die fehlenden Informationen hinzuweisen,

) .

einher. Bei einem derartigen Risiko handelt es sich nicht ein für
dem KIäger

durchaus

es vor
LS (ler i

sehen i
iedene,

wurde,

von der

ds noch

deshalb, da sich aus dem Geschäftsbericht des



o)

n

Zeitpunkt der Fusion des sffeitgegenständliohen Fonds
genau ergeben hätte.
baran ändert auch der Umstand nichts, dass es sich

vermögensberater der vle G -
des Rosche Fonds XXVIII in den Masterfonds um
und in weiter Ferne liegende Möglichkeit handle' Dass

in weiter Ferne I ag, zeigj sich daran, dass sie tatsä<
Gerade der Umstand, dass os für den Berater nicht

Einbringung in den Masterfonds von einem Beschluss
Roschelonds XXVIII abhängig war. Zwar war hienh
Mitsprachemöglicbkeit gegeben; es bestand aber
dass einzelne Investoren, die sich gegen eine Ein
stellten, keine Beachtung finden wiirden. Die Ei
gegen den Willen der Kläger erfolgen.

ansebotenen Fonds zu informieren. Es

AffiAäilffiits, daflir Sorge zu tagen, dass die in
tätigen Mitarbeiter über die für eine angebotene Anl
Umstände informiert werden: Es ist nicht Sache der
Plausibilitätsprüflmg der Anlage durchzuführen. Dabei
der Beklagten bei der Schulung ihrer Mitarbeiter F
zü Last selest werden könne, da sogar der
v ermogönsosrar*rg,.rt, " J.,.*,. 1

Die Beklaste kann sich auch nicht daraufberufen, dass
w5at, sich persönlich über die Einzelheiten des

spruchreife
nicht

erfolgte.
und wann

auf
bestand,

lgen

o
Zukunft

des Zeugen
e.G.

Aufgabe

wurde. Dies haben die beiden einvelnoflrmenen

c) Eine andere Bewertung ergibt sich auch nicht aus dem

d)

Masterfondslösung liegenden Risiken nicht erkannte.

Die Beklagte hat sich somit als Rechtsnachfolgerin der

fdas Verhalten des Mitarbeiters

e)

D

Die Verpflichtuog zur umfassenden Aufklärung wurde
zumindest fabrlässig verletzt, da es flir die Bank ohne
gewesen wäre, auf die fehlende / unzureichende

Bei diesem Sachverhalt entspricht der
unvollständige Information, die dwch den Zeugen
angebotene Anlage für die Entscheidung der Kläger, in
investieren, ursächlich wurde. Den Klägern war es
unzureichenden Informationen, die sich an dern V

Ansicht

im Jahr

elnem

dem Verkaufsvideo orientierten, nicht möglictr, flir sich

der
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1}ffi::l$ii:",tr"fr :ö'f:'ffi ö"'ffi
äm;;;t;h"t im November 1e98 die wesentrrc

üö.i""'**a*' Dies wurde v-on 9:l F"i]3"3i1
äiiäää,.h* eJotune so t"stäti$; diese €aben
iöi;;i;;' d"" l'"1t?S,'*111* l*i-ff'
äl"HE'#lii; no l- niottitt auf die Kausalität
äää.;i'ü;?;ichen Grunds4tle "* 

A"YTlTi.:
öli1lläiälütäi-oäi"''täeentscheidrur gen qry:f '1i.
;ä'#;;#;;; ä""r't'i"'t'*g PIo TY "':oi,.:'ffiä;kl"ö;ilt.i"* st*"i' aafüt erbracht' dass
"riäö'i" fl"**s der Risiken' qi" T:! ?5!1::]
I-ätrte"ääti*ät.h* Fonds in den Masterfonds

;ir;; in den Rosche Fonds XXV[I,investiert

ttä;ä;;;oie umsttinoe des vorliegender F

riäte".ä"-n"r"sebeiHinweisauf tTli"l'"Y#
tloi*. ö"t ä"tr?rt ist aufgrund der durchgefil-ut3n

ääü, d*t;s a"n rtaettn u"r 
"t*-1*:*::

ää. il;;;ilr"i"n"nai si"t'"tt'eit konnte aber

r^Jüi.rt *ä iisikos der Anlage t ti"t*f Ti-d-tj
;fi;;-t"dä"t Fonds in den Masterfonds nicht

Es sind keine Umstände daflir ersichtlich' dass die

[att*, O^t die Masterfondslösung neben der angt

auch gewisse Risiken in sich barg'

kann hier somit offen bleiben'

Ein Mitverschulden der Kläger gem?iß $ ?54 ist ni

t"ttt""t* auf die Angaben ihres Sohnes' Es ]<ann
n.-u"ttt *"ta"n, wenn sie ein Risiko der Anlage n:

äie geschulten Mitarbeiter der Vernögensberatung

an'
Punkte

iler
dass der

bringen, e sie fltr

des Zeugen
in den
ProsPe}ls

zol

Fall die

Aus

rclen (v1
,2230).
vorliegt

c)

cht erkannt haben.

ihr Geld

darauf dass die
getätigt

tlavon.

damals nicht

e.G.
Fonds der

und
angegebenen
auch

werden müssen'

DieKläger
kein Vorwurf
haben, da selbst

so gestelit
gekommen
809,65 €
Zahlungen

in Höhe von 4,2

Aufrund dessen können die Kläger von der B

zu oieralen, als ob es nicht zu det sheitgegensti

*en". ä. ft.'a* ffägem ist das investierte Geld in

abzüglich der erhalte4en Zahlung* T *:J{:1

*utf,"n ae" zuagem äem Gericht nachvoTlziehbar
US$-Umrechnungskurses dargelegt'

Hinsichtlich des Zinsausfallschadens war von

%o auszugehen. Aus den Statistiken der Dt' Br

des

i+z; 
".jtt 

ti"tt, dass im fraglichen Zeihaum bis
K46 und



IT

Zins in Höhe vo n4,2 %o n euielen war' Aus diesem

Zinsausfallschaden gem. $ 28? ZPO auf dieseo Pr

däss von einem ZinJin Höhe von 5 % auszugehen

keine konkreten nachvollziehbaren Anhaltspunkte vor'

Erholung eines Sachverständigargutachtens entbeklic

Der Anspruch ist nicht gemäß $ 37 a WpHG verjährt'
sind vom Anwendungsbereich des $ 37 a WpHG aust
Kapitalmarktrechtskommentar, 2004' $ 37 a Rfur' 1)'

w.

Die Kostenentscheitlungbenrht auf $ 92 Abs' 2 Nr' 1 ZPO'

v.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbaxkeit findet

Satz 1 und SatzL ZPO.

liegen
Dafitr,

Cericht
die

im $ 709

Osiander
Richterin am LG


